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Arbeit Und Soziales 
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.- ." .. / ., 

\ ' 
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Jhr Zeichen Unser Zeichen' B eLlrbe it e r/; n 

53.010/1-3/93 SP-2611 , ,Gahleitner 

Betreff' ' 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeits­
verfassungsgesetz und das Arbeits­
kräfteüberlassungsgesetz geändert werden 

,) 

,- , 

."aktivJü-rSie 
, . .: . / 

n"71flcska71l11lcr 

, , für Arbeiter und Angestellte 

, _ Prinz-Bugen-Straße 20,-22 

A-ICJ41 ,Wie'I •. Postjach 53,4 

., (0222) 50165 

tiI' DW 2384 / 
FAX 2478 

Datllm 

14.05.93 

Die Bundesarbeitskammer begrüßt ausdrücklich den gegenständlichen Entwurf'einer -. - . . .,. 

Novelle zum Arbeitsv,etfassungsgesetz und Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. Jnsbeson-' 

dera die Aufwertung der Arbeitsgem'ein~Chaft der Betri~bsräte' zu einer K(>nz~r~~ertre- ' 
, , -

tung sowie die Verbesserungen im Hinblick auf die Geltung von Betriebsvereinbarungen 

bei Verschmelzungen und die Ausweitung des Zuständigkeitsbereiches der Betriebsräte 
. -

in diesem Fall einer Umstrukturierung sind aus Arbeitnehmersicht positiv zu bewerten. 

_ Da die vorgesehenen Änderungen In einem untrennbaren Zusammenhang mit dem 

Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz stehen, wäre ;auch das zeitliche Inkrafttreten auf,.. 

einander abzustimmen .. Andernfalls würde sich eine Situation ergeben, wonach bei ge­

seIlschaftsrechtlichen Ä~~erungen" die zwischen 1.5.1993 und 1.7.1993- vorgenommen' 

werden, die im Entw~rf vorgesehenen Bestimmungen' insbesondere bezüglich der Wei~ 
_, _, _, I 

tergeltung von Betriebsvereinbarungen noch nicht getten. 

, ! 
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" I 

i 
Bundeskam ;,/ er far A rbeiler und Angestellte 

A"J(j41 Wien.Prinz-Ellgen-Straß~ 20-22. Postfach s.u. it (0222)50165 
'. '. Blatt 

. Es wird vorgeschl~gen, daß beide Regelungsmaterienzeitgl~ich mit' 1;7.1993 w ',~ am 

werden. 

, l I 
, .." I , 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes istaus'der Sich~ der Bund~sar I :Itskam-
~ 

mer folgendes auszuführen: ' : 

Zu § 31 Abs 6 und 7 ArbVG: 

" Die Regelung der Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen im Falle der Vers 

zung von aetrieben oder Betriebsteilen bzw' der Aufnahme vo~ Betrieben'oder' 

teilen in bestehemde Betriebe wird grundsätzlich von der Bundesarbeitskammer ' 

Jedoch läßt der derzeitige Text wichtige Fragen offen. So bleibtzB unklar, wel 

durch die Verschmelzung kollidierenden - Betriebsvereinbarungenfür neu aufg 

triebs-

ne Arbeitnehmer des Betriebes gelten sollen. Die Zuordnung neu aufgenomme r Arbeit­

nehmer zu bishel"igen Betriebsteilen wird oftmals nach der Verschmelzung fakti 

mehr möglich sein. 

Zu § 40 ArbVG: 

Es wäre zu erwägen, ob das durch § 62 c des Entwurfes nunmehr neu gesch 

gemeinsame Betriebsratsorgan auch in § 40 als Organ der Arbeitnehmerschaf usdrück-

lieh erwähnt werden sollte. 

Zu § 62 bund c ArbVG: 

Die Änderungen hinsichtlich der Beibeh~ltung des Zuständigkeitsbereiches de etriebs .... I 

rates bei Ausgliederu,ngen und Fusionen werden ausdrücklich begrüßt. 

Zu§ 74 ArbVG: 

Die Änderungen der Bestimmungen über den 8etriebsratsfonds werden ebenfl., von, 

der 8undesarbeitskammer positiv bewertet. Die Bundesarbeitskammer ersucht j . doch, 

f
L ~ . . , 

.; . 
. ' 

- : 
I . 
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.. , 

Bllndeskammer[ür.1 "beiler und Angestellte , 
, A-io41 Wien, Prinz-Euge'!-Straße 20-22, Postfach 534, 'Jir (0222) 501 65 J. Blatt, 

, ehestmöglich auch eine entsprechende Novellierung qer Betriebsratsfonds.Verordnung 

vorzunehmen, um allfällige vyidersprüch,e zur neuen Gesetzeslage zu vermeiden bzw die 

,im Entwurf vorgesehenen Neuerungen zu konkretisieren. Die Bundesarbeitskammer 

ersucht ',weiters, in die Diskussion zur Änderung der Be'trie,bsratsfonds-Verördnung' ein­

bezogen zu werden j da über die Anpassungaufgrund d.erneuen Rechtslage hineus von ' 

mehreren Länderkammern Vorschläge zur verbesserten Ausgestaltung einiger Verord­

nungsbestimmungen eingebracht wurden,die Klarstellungen insbesonderefUr die Hand­

habung der Revision bringen könnten.' 
. ' . . . 

Zu § 88 a ArbVG: 

Vorweg teilt die Bundesarbeitskammer mit, daß der Begriff "Konzernvertretung" für da~ 

nach dem Entwurf neu ausgestaltete Organ zur Arbeitnehmerinteressenvertretung euf 

Konzernebene im internen Begutachtungsverfahrenauf massive Kritik gestoßen ist. 

Insbesondere wurde ausgeführt, daß der Begriff "Konzernvertretung" auf ein Organ des 
, " 

Konzerns an sich schließen läßt, somit auf ein~ Vertretung der Arbeitgeberseite im Kon-

zern. Um eine derartige Mißinterpretation zu vermeiden (man 'denke vor allem an Sach-
. , 

verhalte mit Auslandsbeziehung,wo einem nicht-österreichischem Betrachter wohl nicht 

zugemutet werden kann, aus dem Begriff "Konzernvertretung" auf ein Arbeitnehmerorgan 
, , 

zu schließen), wird das Bundesministerium, für Arbeit und Soziales nochmals dringend 

ersucht, zu prüfen, welche Bedenken tatsächlich gege,n. die zutreffende Bezeichnung die­

ses Organs als "Konzernbetriebsrat" stichhaltig sein könnten. 

, , 

Das in § 8B a Abs 1 des Entwurfes vorgesehene Beschlußerfordernis (Zustimmung so 

vieler ~BR, daß mindestens zwei Drittel der im Konzern beschäftigten Arbeitnehmet re­

präsentiert sind)' scheint 'aus der Sicht der Bundesarbeitskammer etwas überhöht. Ins­

besondere könnte durch ein solcherart hohes Zustimmungserfordernis etne dominierende , , 

. Betriebsratskörperschaft mit knapp mehr als.einem Drittel der Beschäftigten die Bildung 

einer Konzernvertretung verhindern, Daher würde aus der Sicht der Bundesarbeitskam-

, mer ausreichen, die Zustimmung von zwei Drittel der Zentralsbetriebsratskörperschaften 

zu fordern, die jedoch mindestens die-Hälfte der 'im Konzern beschäftigten Arbeitnehmer' 

zu repräsentieren haben. 
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" i 

,l.. [1' 
:'Bll;/dQ81;~lm~rfiJr Arbeite; und A ngesleti.te .... .' " ;.-, ',- ; ..•.. ;"'".. ., . f,' 

" 'f'I-'t1J.1J iri,ien. ßi-:nz.;F.uge".Slraße 20--.22, I'rls fJ'acf;jj4.'fil/O)22) soi}s ' ,.;':lJIat~ . "" 

. .' '.. . ..' ;" '. .' ' .. ' .. ' .. ' .. '.' ". .' ,.·i<·::\;;.&;;.;~}··: ,i...: b '"-1 
". ..... .' FOT das in §88a Abs2desEntwurfes vorgesehen~Verfahfen=(Errichttln9 .1<on.:. >Y 
. , .' ...... zemvertfeturigwäreaus def~;Chtcl~i13lJn~~s~rb~iISkam~~~ ~usretchend:neb ..lIer ,'. ..:l 
. "'.'::"',,.\ .. , '. ;,', '. . .. '~'., ' .. : ., .•... ;;.: .. e": , .. /' .',',';., .,,'\,;'c .• ,:,t.:~": •• :,:'~',: -;". ".' ",',' ,'.' "'" . ," ::",j' 

.~ :.."'~r:~~ml,!n.g'~~r;Zentral~etriebsratsVO[Si'fen~en .~uch. alOe sqhriftliche. Ef!nlltl"d~S '. .': r 
"'Vorliegens.dererfOrderHctien yoraussetzungenzuiutassen.:' ',;,'~ .:,1.: " . '. "":. ~~." ",. .,. ,,' ' " , ',\. '. . ..'.. "';.' l 

-~ , .• " , • , ' ',<- -.~'. ,.' " 

.......,' , •••..•. ;. "c·'. 'i,:', ' .. ' ,i,/' ',' " :'::, •. , '. """ '/'.', ,,' •• ' '.'" .i1, ( ;1' 
.. ,. ,.§,-a8'~'Abs '3' des J;:ntwurfes sollte tnJl:eine:Regelufl9 er:gä!1itwerden; die für d ..Fall ," 1l 

.' '~'" ,.m~hr;~~r Eiriben1fUng'en besti'mmt; W~lChedieSe(Einberufun~en ;gülti9 ist <' .• ;~ ~,"'. '. ,~ .. , ' 

. \ 

.,' .' ':, '.',:': ':.i,.:: ::.\" . . ',.'::~,'_.,<" ',.>:;'" ':... ,,' .', ,''',. . ",!!~." .. ~~ 
, " .. , 'c', .~ "" ....• ; .' "" .". , 

. ,... ..... .... "'. ,,',. ," . :'. >.... .\:, . ;-. "i', 
• Dte Ih:§ 88 a,Abs.5 vorgesehenen Modalitäten der'Entsendung'von Delegierte ,in die 

Konz~r~vertretu~~ wer~engrundsätzlichp~sltivbeurteil{ Jedoch sollte be rOck' "ligl 
.'. ..~ " . ' , 

.' werden, daß inUgroßen Konzernen allenfalls bereits auf T~i1konzernebene Kon 
" 

tretungen ,zu bilder) si'nd.ln diesen Fällen wäre es zweckmäßig, 'wenn die Zus 
',"- ...... - . . , 

setzung der"Ges~mtkonze'rnvertretu~gtl im Konzern bereits durch Delegation 

Teilkonzernvertretun~en erfolgen könnte. Ein solches Verfahren würdE! auch in ' 

Konzernen eine angemessene Zahl von Delegierten ·in der Konzernve~retung 

haben. ." , 

.' " 

r Folge 

. j , 

I . 

In § 88a Abs 6 sollte nicht nur' der Fall, daß Unternehmen wäh(end der Tätig . 'j ... 
der Konzernvertretung neu 'in den 'Konzern kommen,' ger~g~l~ wer~en,soncier '" uch jene r 
Fälle berücksichtigt werden, in denen bei Errichtung d~r Konzernvertretung ei . ':: nter- . ,. 

, . , 

.. nehmen zu 'Unrecht nicht.berücksichtigt wurde bzw berücksichtigt wurde.'. 

,Zu § 88 b Ar1:>VG: 

Im vorliegenden Entwurf ist für die Konzernvertetung die Wahl eines Vorsitzen' l1und 

ein~s Stellvertreters vorgesehen. Da ein einziger Stellvertreter,unter Umständ' in der . . .. - ",.. ,,'. 

Praxis atsnicht ausreichend angesehen werden könnte, wirdangeregt, im Ge 

die Wahl mehrerer Stellvertreter zuzulassen. 

i 
., . 

i 
I 
I· 

I 
I· 
j 
i 

1 
1 

I 
§ 88 b Abs 3 des Entwurfes Si~ht mindestenszwei~usammenkünfte der ges ';. ten .' j " 

Konzernvertretung im Jahr vor. Da die Ko.nzernvertretung .durch § 88 b Abs 4 " es Ent- . i 

wurfes zahl~eiChe Mögiichkeiten bekolT\mt, die Führung ihrer GeSch~fte intern !eineren . I. 
\ 

, ! 
. I" 

! 
! 
i 
! ..,. i 
i 
j' 
,\ 

! 
i 
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J .. 
' . 

. _.'; .. Bundesk-am,i,er ft.';' A rbcfter.und.Angeslelite '.' 

;, )t~Jo,h Wi6h. Prinz-EII~en-Str~ße 20-22. Postfach J34. tir (0222) 50} 65 5; lJIatt 

. . 
' .. 

, .:, 9r~:ani~ationseinheiten4u .übertr~gen.' wird von der Bundesarbeitskammer eine minde- .. ' 

" stens ein,mal jäh~lict} vorgeschriebene Gesamtzusammenkunft als ausreichend erachtet. 
, ", . ,,'. . " , 

, 

'-', 
-, , • ~. • • > 

In§ 88 b Abs·5 Z 5 des Entwurfes ist 'v,orgesehen"d~ß' die Tätigkeitsdauer de~Koniern-. 
vertr~turig vorzeitigbeendet wird j. wenn -das Gericht die' Errichtung oder den 'aeschluß 

gemäß § 88a A~s 4 für ungoltig erklärt. Nach 'Ansicht der Bundesarbeitskall'lme'rführt 

"diese_Be~tinimungzu einer .unangemessenen Rechtsunsicherheit über d~m Bestand. der 
. ' 

Konzernvertretung. Es soll ausdrücklich klargestellt werden, daßelne solche "Ungültig- ' . 
. ~ '., 

~rkJärung" des BeschlUsses gemäß § 88. a Abs 4 des Entwurfes nur dann in Frage 

. kommt, wenn einzelne Unternehmen zu Unrecht und absichtlich bei der Errichtung be,.. 

rücksichtigt bzw nicht berücksichtigt wurden. Dieser Vorschlag der Bundesarb~itskammer 
, 

steht in enger Verbindung mit dem Vorschlag zu §88 a Abs 6 des Entwurfes. 

In~ § B8'b Abs 5 wäre überdies aufgru,nd der vorg~schlagenen Änderung~zu § 88 ades 

Entwurfes in Z 3 das !=rfordernis "zwei Drittel" der Arbeitnehmer durch 'lIdie Hälfte" zu 
, 

ersetzen. 

Die Bundesarbeitskammer ersucht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales drin­

gend, neben den durch den gegen~tändlichen Entwurf vorgesehenen Konzernvertretun­

genbzw Konzernjugendvertretungen auch die Möglichkeit der Errichtung einer Konzern­

invalidenvertretung einzuräumen. Zu diesem Zweck sollte eine entsprechende Novellie~ 

ru'ng des Behinderteneinstellung'sgesetzes möglichst gleichzeitig mit dieser ArbVG-Novel-

le erfolgen .. 
, , 

. Zu § 92 a ffArbVG (Maßnahmen im Zusammenhang mit Arbeitsschutz): 

Nach Information des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sollten diese Bestim­

mungen nunmehr erst im Zusammenhang mit der bevorstehenden Novelle zum Arbeit-. 

nehmerschutzgesetz in Kraft treten. Die Bundesarbeitskammer ersucht n'achdrücklich, die 

betroffenen Bestimmungen im Rahm~n des Novellierungsverfahrenszum ANSchG noch-

. mals in Diskussion zu stellen~ 
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'" 

.I. 

Bundeskam",er [arA rbeiler"md Anges~ellte 

• A~!04J Wien. Prinz-Ellgen-$traße 20-22. POflljach 5_~4. fil' (0222) 50165 

Zu§ 108 ArbVG: 
.' 

), 

)Die Ausdehn~ng d~.r Infor~~tions~ und Beratung. spflicht d.es aetriebSinhabe .. rs b ! I:Be-. 

triebsübergang wird ausdrücklich begrüßt.' In § 1 08Abs 4 des Fntwurfessollte, f die 

Übermittlung des Konzernabschlusses eine Frist von einem MOnat ab Erstellun 
. ~ -. .. . 

.. sehen werden, wie dies.,bereits derzeitin § 108 Abs3 ArbVG für den Jahresab luß . . . ..' --
, 

. 'vorgesehen ist. 

Zu § 109 ArbVG: 

,Die Erweiterung der Informati~nspflichtenbei geplanten Betriebsänderungen [l § 109 

Abs 1 Z 1 a ist aus der Sicht der Bundesarbeitskammer äußerst positiv zu beu 

wobei insbesondere\ die Rechtsfolge der Rechtsunwirksamkeit von Kündigu.nge ' die 

ohne Information des Betriebsrates ausgesprochen wurden, als wirksame und G-kon-

forme Sanktion angesehen wird. 

Zu § 1'10 Abs 6 b ArbVG: 

Die Mö'glichkeit der Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsra 
-" , . . 

Konzernobergesellschaft durch die Konzernverfretung wird grundsätzlich begn) 

. Vereinfachung des bisherigen' Verfahrens nach§ 11.0 Abs ß,ArbVG angesehe: 

sollte Abs 6 b nicht nur die sinngemäße Anwendung' von Abs 2 anordnen, son 
r 

über hinaus sicherstellen, daß das Verhältnis der Anzahl der Arbeitriehmervert 

herrschendem bzw beherrschten Unternehmen 'auch bei dieser Form der Ents ung 

den Bestimmungen des Abs 6 entspricht. Andernfalls könnte durch die neue V 

die Vertretungssituation der Arbeitnehmer aus den herrschenden Unternehme' 
. . ' 

.aufgrund der Bildung einer Konzernvertretung beeinträchtigt sein. 

Zu §113 Abs 5 ArbVG: 

Grundsätzlich wird von der Bundesarbeitskammer festgehalten, daß diemang I 

Abschlußkompetenz der Konzernleitu.ng für Konzernbetriebsvereinbarungen al angel 

. 
r 
k 
i 
r . 
" ·1 

I 
I 
I 

; ; 
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',:. B'u,uksk~m"Hlr [arA rb(tiler,und A "gestellte ' 
" 

.. ,;,."~:A:.:io4hYi,;,,. Rri"%-Eug8"-Str~ße 1()-11. Por/fach 534, 1if (Onl} söi 65 7. Blatt 

. , 
:' ~::-f /. ,~. " " •. 
,"-1, . . . ." : : .. . • " 

'SngesehenWird.- -Die Bundesarbeilskammer wirds1ch daher nachhaltig für die Schaffung 
-,._:, .' :,' •• '<o,,".~ '. . ' :~I':' - .' .' ,,-: . ' .• - .> ~ .. ~\~'. '. ,_,', __ .,'_ -

',.' '1', ';.d~r~~m~eri1reChtlicnenGrundlagen für ehle Abschlußkompetenz der!<onzernleitung: 

"j' " ,,', einsetzen. ,,> .,r' - ,- ,: / 

~ ~_t;", :~: ~j.,: ~ !"'''"- , ~. .'.: 
~ ._ .: J 

.. 1~ .... _ ,,; ..., ,<>:<:.'~ ~ ",P:-~ Jf ~:.::... ,/2;:;' . , 
,;:(:.:i~ ,;:';.~"-::':"\i;': •. ~:':"': ,,:':, .: '" .'. . ... ~, "....,,' .. ' " 
,,' ! ".\:;; .. :'Im 1-thibllck auf die eingeräumte Kompetenz, der Konzernvertretung zum Abschluß von 

1, ':';.,:;,S~ii~IPI~nenin 'pen~äll~nvon §'109 Abs;1 i1biS 4 ArbVG ist nach Ansicht der Bun-
·,~·,i.~·~~,;\:;,~~,,;:: ',~:; .. ":_ ·L...... .".,:< :.; .' , ~. -.< ..:_~ :: _. ~ :'. '. ,'. ". - , __ '. ~ ..- .. _' . . . , 

... ~;.t;desatbeitskammer nunme,hr .offen, wi~ eine allfällig einzurichtende Schlichlungsstelle zur 
-_ ',~ .' .~~~~-.' .: )J~::' ~ '~/'!~:':,: .. ;:' .~.;~.>, .; . .': ," _>" ,'. ',' . :" .j.... " " , ' ~ . .' .. , '~ . . ,1. _, _ • -. • ' 

. t;fzWingung einer solchen BetrieQsvereinbarung besetzt werden müßte. Eine KlarsteIlung 

.,,' '. ~i~~e~~iage 'in dEm~;läuternden'Bemerkungenwär~ erforderlich, . . 
- ",- ':, 

Zu§ 126 Abs5 ArbVG: 
'. ~ I . ~ • 

_.. • ,I. 4, 

~- <' j" ~ 

H,ieriu 'gilt daszu§ 5p Abs1·'des Entwu'rfes -AusgefOhrte sinngemäß. 
, .' ' 

Zu § 170 ArbVG:, . . . ' . 

. '.' . 

. Aus'der Sicht der Bundesarbeitskamm~r wäre eine Verlängerung der im Entwurf vor- ' 

.. ·gesehEm~n Zeit der ÄufrechterhaltUng bisher errichteter Arbeitsgemeinschaften der Be-
. ." , . , " 

trjebsräteim Sinne des § 88 a ArbVG bis längestens 30. Juni 1.995 anzustreben, da die 

Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft bzw Konzernvertretung mit hohem Organisations­

,aufwand verbunden,ist 'und jenen Arbeitsgemeinschaften, die. diesen Aufwand erst vor 

,kurzem bewältigt haben, ein B~stand 'bis 30. Juhi 1995 ermöglicht werden sollte. 
,-

Zu§ 1 Abs 4 :ArbeitskräfteüberiassungsgesetZ: 

, 

Die Bundesarbeitskammer 'begrüßt ausdrÜcklich' diese Regelung, die eine Umgehung 
• '., '. r :' _ _. ./' ' • .1. 

von kollektiven Arbeitsbedingungen durch geschickte Personalpolitik im Konzern hint- . 

. 'anhalten solL Jedoch sprech~n die Erläuternden Bemerkungen zu dieser Bestimmung 

gegenüber demWortlaut des Gesetzestextes nur einen ganz einQeschränkten Anwen-

, d'ungsfall, an. Nicht nur die formaie Zuweisung eines neuen Arbeitgebers und "Rückver­

leihung" 'an den bisherigen Arbeitgeber soll erfaßt sein, sondern auch die.bewußte Ein~ ... ,,' - '. , . ," 

stellung von Arbeitne~mern bei Tochterunterneh rJ1en im Konzern, -di~ einen sch'lechteren 

' .. 
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" " 

" 

" BU1)deskammer far Arbellenmd Angestellte : ,: 
. A'-1041 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20-22. posrfach 534. ir (02P) SOl (J5. 

: " Blatt 

, . 
Kollektivvertrag haben als andere Unternehmen, und die dauernde Überlassung; ieser 

Arbeitnehmer an eben jene Unternehmen, die einem besseren Kollektivvertrag erlie-

. gen. Da der Wortlaut der' Bestimmung diesen Anweridungsfall voll deckt. ,ersuch ;i ~ie 

'. ~undesarbeitskamm'er den in de~ Erläuternden Bemerk'ungen zu 'eingeschränkt I ,~sge-
, '. ~ 

führten Anwendungsfallnochzu ergänzen ... 

Generell ist die Bundesarbeitskammer der Auffassung. daß im Zuge einer umfa 
. . ., 
Novellierung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes § 10 AÜG dahingehend ve : 

werden 'sollte, daß überlassenen 'Arbeitskräften' nicht nur das im Heschäfiigerbe 

zahlendekollektivvertragli~he Entgelt, ~ondern vielmehr das Ist-Gehalt der dort 

tigten zu bezahlen ist. 

: Abschließend ist zu, betonen, daß die in der gegenständlichen Novelle enthalte 

regelungen durchwegs 'von der Bundesarbeitskammer positiv beurteilt werden. 

werden folgende Forderunge':l der BUtldesarbeitskammer, . die in der gegenstän 

Novelle nicht berücksichtigt wurden, weiterhin als dringliche Anliegen angesehe ' 

Senkung der Freistellungsgrenzen für Betriebsratsmitglieder; 

, Verankerung von Grundlagen "für internationale Betriebsratsarbeit; 
, " 

_ Äusdrückliche Verankerung des Freizeit- und Entgeltanspruches für Angeleg' heiten 

der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten. 

Der, Präsident 

Mag Heinz Vogler 

,Der Direktor: 

iV. "\ 

S1LlLU 
Dr Bernhard Sc 

. i 

. ' 
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